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Präambel (Auszug)

Deutschlands Zukunft gestalten

Die Koalition aus CDU, CSU und SPD will dafür Sorge tragen, dass die Grundlagen
für unseren Wohlstand und den Zusammenhalt gesichert und ausgebaut werden. Wir
wollen, dass alle Menschen in Deutschland – Kinder, Frauen und Männer, Junge und
Alte, in Ost und West – ein gutes Leben führen können und unser Land auf seinem
guten Weg weiter vorankommt.

1.3. In Deutschlands Zukunft investieren: Infrastruktur

Lärmschutz (Auszug)

Die Akzeptanz für Mobilität und die weitere Modernisierung der Infrastruktur hängt
entscheidend davon ab, dass die Lärmbelastung reduziert wird. Wir werden deshalb
den Schutzvor Verkehrslärm deutlich verbessern und Regelungen für verkehrsträger-
übergreifenden Lärmschutz an Bundesfernstraßen und Bundesschienenwegen
treffen.

Der Gesamtlärm von Straße und Schiene muss als Grundlage für Lärmschutzmaß-
nahmen herangezogen werden.

Das freiwillige Lärmsanierungsprogramm für Bestandsstrecken wird ausgebaut und
rechtlich abgesichert.

Der Stand der Technik zur Geräuschminderung muss konsequenter in die Praxis
eingeführt werden.

Den Schienenlärm wollen wir bis 2020 deutschlandweit halbieren. Ab diesem Zeit-
punkt sollen laute Güterwagen das deutsche Schienennetz nicht mehr befahren
dürfen.

Die Bezuschussung für die Umrüstung auf lärmmindernde Bremsen setzen wir fort.



Den Stand der Umrüstung werden wir 2016 evaluieren.

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt nicht mindestens die Hälfte der in Deutschland
verkehrenden Güterwagen umgerüstet sein, werden wir noch in dieser Wahlperiode
Ordnungsrechtliche Maßnahmen auf stark befahrenen Güterstrecken umsetzen - z.B.
Nachtfahrverbote für nicht umgerüstete Güterwagen.

Wir ergreifen zudem auf europäischer Ebene die Initiative für ein ab dem Jahr 2020
zu erlassendes EU-weites Einsatzverbot für laute Güterwagen sowie für ein EU-
Programm zur Förderung der Umrüstung lauter Güterwagen.

Das lärmabhängige Trassenpreissystem werden wir durch eine stärkere Spreizung
der Trassenpreise wirksamer gestalten.

Wir werden rechtlich klarstellen, dass die in der vergangenen Legislaturperiode für
Schienenneubaustrecken um 5 dB(A) verschärften Lärmgrenzwerte auch für
umfassende Streckenertüchtigungen im Bestandsnetz, die neue Planfeststellungs-
verfahren erforderlich machen, gelten.

Die Mittel für die Lärmschutzprogramme im Bereich Straße und Schiene werden
erhöht.
.


